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JournalistInnen-KV

Erfolg gegen Auslagerung

Medienpolitik im ORF
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Editorial

Die Verantwortung 
der Medienkonzerne

(Stichwort „Kollektivvertrags-
flucht“) auszuhebeln. 

Begünstigt werden diese bedenk-
lichen Entwicklungen auch 
da durch, dass immer mehr 
Medienkonzerne die Information 
von Menschen als Geschäft wie 
jedes andere, wie einen Waren-
handel aller Art betrachten. Das 
ist extrem kurzsichtig, denn damit 
verabschieden sich diese Medi-
enkonzerne auch von den demo-
kratiepolitisch unverzichtbaren 
Aufgaben als vierte Gewalt, und 
es wird so auch die Legitimation 
von Medienförderung und der 
besondere Schutz von Medien in 
Frage gestellt. 

Dass in dieser Medienlandschaft 
dem ORF sowohl als größtem als 
auch als öffentlich-rechtlichem 
Medium eine ganz besondere 
Rolle zukommt, ist offensichtlich. 

Aber die Rahmenbedingungen für 
den ORF wurden mit dem im Okto-
ber in Kraft getretenen gesetzlichen 
Änderungen auch nicht gerade 
verbessert. Dazu kommt, dass der 
ORF, was z. B. Ausgliederungen 
und Anwendung falscher Kollektiv-
verträge anbelangt, vielfach kaum 
anders agiert als Kommerzmedien-
betreiber.  

Die GPA-djp hat also im Medi-
enbereich allerhand zu tun. Dem 
wurde u. a. auch dadurch Rech-
nung getragen, dass gewerk-
schaftliche Betreuung durch 
mehrere Wirtschaftsbereiche – 
Drucker und Zeitungsangestellte, 
Medien und JournalistInnen und 
ORF und Töchter – spezifisch 
sichergestellt ist. Sowohl im Inter-
esse der in den Medien Beschäf-
tigten als auch wegen der beson-
deren gesamtgesellschaftlichen 
Bedeutung von Medien.

Was in den Medien pas-
siert geht alle an. Nicht 
„nur“, weil Medien 

ganz besondere gesellschaft-
liche Bedeutung haben, „Mei-
nung machen“, sondern auch, 
weil das, was in den Medien 
passiert, immer wieder auch 
ganz bewusst als „Probelauf“ 
für andere Bereiche durchexer-
ziert wird. Arbeit in den Medien 
ist interessant. Daher sind viele 
dazu bereit, auch unbezahlte 
Arbeit zu akzeptieren, sogar 
„Ausbildungskosten“ für Arbeit 
zu zahlen, oder – für immer 
mehr Studierende zwingend vor-
geschriebene – Praktika gratis zu 
absolvieren. Dazu kommt, dass 
es in den Medien auch noch 
überdurchschnittlich viele aty-
pisch Beschäftigte, sogenannte 
„freie“ DienstnehmerInnen, gibt
und häufig auch versucht wird, 
bewährte Vereinbarungen

Wolfgang Katzian, Vorsitzender der GPA-djp

 
Wolfgang Katzian, Vorsitzender GPA-djp
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Nadine S. ist Politikredak-
teurin. Vor zwei Jahren, 
unmittelbar nach dem 

Abschluss ihres Publizistikstudi-
ums, erhielt sie ein Jobangebot 
einer renommierten Bundeslän-
derzeitung. Sie hatte dort bereits 
ein Praktikum absolviert. Anders 

als die meisten aus ihrem Studi-
enjahrgang erhielt sie problemlos 
eine Fixanstellung. Dem unauffälli-
gen Hinweis des Chefredakteurs, 
dass für ihren Dienstvertrag der 
Gewerbe-Kollektivertrag gelte, 
maß sie keine besondere Bedeu-
tung bei. Hauptsache angestellt!  
Nach wenigen Wochen musste 
sie freilich feststellen, dass sie in 

eine Zwei-Klassen-Gesellschaft 
geraten war: Für die jüngeren 
KollegInnen galt der Gewerbe-
Kollektivvertrag mit niedrigeren 
Gehältern, kürzeren Kündigungs-
fristen und weniger Urlaub. Die 
Älteren hingegen hatten mehr 
Urlaub, deutlich höhere Gehälter 

und längere 
Kündigungs-
fristen. Nach 
R ü c k f r a g e 
klärte sie der 
Be t r i ebs ra t 
auf, dass 
dies bereits 

seit Jahren üblich sei – bislang 
habe sich aber niemand gefun-
den, der gegen diesen Zustand 
klagen wollte.
 

Regelverstöße

Robert A. hatte einfach Pech. 
2009 baute sein Verlag im Zuge 

der Wirtschaftskrise fünf Jobs ab. 
Robert war dabei. Nach einem 
Jahr Arbeitsamt fand er dann 
doch einen Job: 2.500 Euro als 
freier Mitarbeiter – also zwölf-
mal, zwei Wochen Urlaub seien 
da inkludiert, über Kranken-
stände müsse man sich halt noch 
einigen. Das lag zwar weit unter 
seinem vorigen Gehalt, doch 
immerhin bleibt ja die Hoffnung, 
vielleicht doch einmal wieder 
eine Anstellung zu bekommen. 
Rechtlich stünde ihm diese ja zu 
– bei bis zu 50 Stunden Arbeits-
zeit und Einbindung in Dienst-
pläne. Doch eine Klage riskieren 
will Robert zumindest jetzt noch 
nicht. Vielleicht später …
 
Matthias K. ist seit vier Jahren in 
der Online-Redaktion einer Tages-
zeitung beschäftigt. Anfangs 
bestand die Arbeit hauptsächlich 
darin, Beiträge aus der Print-
ausgabe zu übernehmen und 

Kollektivvertrags-Reform (1). Immer mehr JournalistInnen arbeiten unter 
rechtlich nicht sauberen Bedingungen oder sollen – wie jetzt beim 
Kurier – gekündigt werden, weil sie angeblich zu teuer sind. 

Franz C. Bauer und Eike-Clemens Kullmann

Gibt es den „sicheren“ KV?

„Falsche Freie“ müssen in
korrekte Dienstverhältnisse

umgewandelt werden.
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Kollektivvertrag

Agenturmeldungen einfl ießen zu 
lassen. Dann begann Matthias, 
selbst kurze Artikel zu schreiben. 
Bald moderierte er ein Diskussi-
onsforum, und seit einem halben 
Jahr liefert er immer häufi ger 
Geschichten für die Printaus-
gabe. Mit 2.400 Euro sei er für 
den IT-Kollektivvertrag, auf dem 
sein Dienstvertrag basiert, ohne-
dies deutlich überzahlt, erklärte 
ihm sein Chef kürzlich, als Mat-
thias über eine Gehaltserhöhung  
verhandeln wollte. 
 

Keine Einzelfälle

Drei Fälle aus dem Redaktions-
alltag – drei Fälle, in denen 
Unternehmen klar gegen gel-
tende Regeln verstoßen – und es 
sind keine Einzelfälle. Das zeigt 
auch der Kurier, der gerade 36 
KollegInnen kündigen oder durch 
Änderungskündigungen massiv 
schlechterstellen will. Eine der 
Begründungen für diese unge-
heuerliche Vorgangsweise: Es sei 
unzumutbar, dass JournalistInnen 
„fürs Älterwerden bezahlt“ wür-
den.
 
JournalistInnen schlechterzustellen 
geht aber auch anders: Immer 
wieder versuchen Verlage, durch 
Ausgliederungen Kollektivver-
tragsfl ucht zu begehen. Mehrfach 
konnte eine gemeinsame Aktion 
von Betroffenen, Betriebsräten 
und Journalistengewerkschaft sol-
che Ausgliederungen verhindern. 
Bisweilen sind dafür auch Streik-
beschlüsse notwendig. Konse-
quentes Handeln hat bisher aber 
immer noch zum Ziel geführt.

Klar ist aber auch: Für immer 
größere Gruppen wird es immer 
schwieriger, den Journalisten-
Kollektivvertrag durchzusetzen. 
Aus diesem Grund verhandelt 
die Journalistengewerkschaft in 
der GPA-djp seit rund einem Jahr 
über eine Neufassung des KV. 
  

Neuer KV

Aus Sicht der Journalistengewerk-
schaft muss der neue KV Lösungen 
für vier Problemfelder enthalten:

1) Freie MitarbeiterInnen. Hier 
streben wir an, dass es die „fal-
schen Freien“ und die unter fal-
schen Voraussetzungen  abge-
schlossenen Pauschalverträge in 
Zukunft nicht mehr gibt, sondern 
dass alle „schlampigen Verhält-
nisse“ in korrekte Dienstverhält-
nisse umgewandelt werden. 

2) Online. Hier hebeln die meis-
ten Verlage den bestehenden 
Kollektivvertrag, der ja aus-
drücklich auch die Onlinearbeit 
erwähnt, durch Ausgliederun-
gen und sonstige Konstruktionen 
aus. Klar ist daher: KollegInnen, 
die im Onlinebereich praktisch 
das Gleiche tun wie Printre-
dakteurInnen gehören selbstver-
ständlich in den Journalisten-KV 
und müssen dort gleich behan-
delt werden.

3) Ausgliederungen. Kollektivver-
tragsfl ucht durch Ausgliederun-
gen – was regelmäßig mit einer 
„Zwangsübersiedlung“ in falsche 
Kollektivverträge verbunden ist – 
darf es künftig nicht mehr geben. 
Wenn organisatorische Ände-
rungen solche Ausgliederungen 
erfordern, dann müssen die 
Betroffenen dennoch im Journa-
listen-KV bleiben.

4) Durchsetzbarkeit. Zahlreiche 
KollegInnen arbeiten derzeit in 
falschen rechtlichen Verhältnis-
sen, wagen aber aus Angst vor 
Konsequenzen nicht, dagegen 
vorzugehen. Daher muss ein 
neuer Journalisten-KV Instan-
zen schaffen – beispielsweise 

ein Schiedsgericht, das dessen 
Durchsetzung verantwortet, und 
zwar, ohne dass sich Einzelne 
dabei exponieren müssen. Wich-
tig ist daher ein Antragsrecht 
Dritter, etwa der Gewerkschaft 
und der Betriebsräte, damit der 
Druck von einzelnen KollegInnen 
genommen wird. 
 

Kollektivvertragsflucht 
durch Ausgliederungen darf

es künftig nicht mehr geben.

Ausgewogener Vertrag

Natürlich gibt es auch Forderun-
gen der Verleger, die meinen, ein 
neuer Kollektivvertrag müsse vor 
allem „billiger“ werden, wie das 
ja auch in verwandten Bereichen 
der Fall sei. Wenn es gelingt, 
den Wirksamkeitsbereich dieses 
Vertrages signifi kant zu erwei-
tern, lässt sich auch über niedri-
gere Einstiegsschwellen und eine 
Abfl achung der Gehaltsskala ver-
handeln. Da ein neuer KV aber 
einer Urabstimmung unterzo-
gen werden muss, kann es eine 
Lösung nur dann geben, wenn 
beiderseitiges Entgegenkommen 
zu einem ausgewogenen, tragfä-
higen Vertragswerk geführt hat. 
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Gesundheitsversorgung

Seit rund einem Jahr ver-
handeln die GPA-djp und 
der Verband der Österrei-

chischen Zeitungen (VÖZ) eine 
Reform des Kollektivvertrags für 
kaufmännische Angestellte bei 
Tages- und Wochenzeitungen. 
Alois Freitag, stv. Vorsitzender 
des Wirtschaftsbereichs Druck/
Kommunikation/Papierverarbei-
tung, leitet die Verhandlungen.

KOMPETENZ: Sind Sie mit den 
bisherigen Verhandlungen zu -
frieden? 

Alois Freitag: Die Verhand-
lungen laufen in konstruktiver 
Atmosphäre. Die Sozialpartner 
eint das gemeinsame Ziel, einen 
Kollektivvertrag zu entwickeln, 
der auf Dauer lebbar und wie-
der für die Mehrheit der Ange-
stellten gültig ist. Es wäre kon-
traproduktiv, vorab Ergebnisse 
preiszugeben. So viel kann ich 
aber schon verraten: Es wird 
eine neue Gehaltstabelle für neu 
begründete Arbeitsverhältnisse 
geben. In bestehende Arbeits-
verhältnisse wird kaum einge-
griffen.

KOMPETENZ: Welche Vorteile 
bringt die KV-Reform? 

Alois Freitag: Die Branche der 
Tages- und Wochenzeitungen hat 
sich in den vergangenen Jahren 
deutlich gewandelt. Veränderte 
Wettbewerbsverhältnisse und ein 
für uns deutlich spürbarer Rück-
gang von Werbeetats haben 
den Druck auf die Belegschaf-
ten erhöht; dies auch vor dem 
Hintergrund, dass bereits viele 
KollegInnen in andere Konkur-
renz-KV’s ausgelagert wurden. 
Der Ruf nach KV-Reformen war 
deutlich. 

Das Verhandlungsteam ist mit 
klaren gewerkschaftspolitischen 
Zielen in den Reformprozess 
gegangen. Die drei wichtigsten: 
Erstens die Rettung bzw. der Fort-
bestand des Kollektivvertrags. 
Der KV hätte bald nur mehr für 
eine kleine und elitäre Gruppe 
gegolten. Zweitens die Vertrags-
sicherheit,  formuliert im Gel-
tungsbereich und eine Heraus-
forderung für die namhaftesten 
Arbeitsrechtler dieses Landes. 
Und drittens die Rückführung von 
ausgegliederten Unternehmen. 
Für mich persönlich DIE gewerk-
schaftspolitisch bedeutendste 
Forderung. 

KOMPETENZ: Wie läuft das 
Zusammenspiel im KV-Team? 

Alois Freitag: Hier gehen wir 
neue, ungewohnte Wege. In 
unserem Verhandlungsteam sind 
die JournalistInnen zahlenmäßig 
stark vertreten, da diese Berufs-
gruppe mit ähnlichen Problemen 
konfrontiert ist. Die Durchmi-
schung zweier ArbeitnehmerIn-
nengruppen macht hier durchaus 
Sinn, zumal man auch voneinan-
der lernt.

KOMPETENZ: Gibt es noch Stol-
persteine? 

Alois Freitag: Ja, die gibt es! Mit 
fatalen Folgen für beide Seiten. 
Die Frage des Geltungsbereichs 
dieses KV’s ist der Kernpunkt. 
Bisher gibt es klare Signale des 
VÖZ, ein allgemein gültiges 
Papier entwickeln zu wollen. Es 
gibt aber Verbandsmitglieder, 
die sich offenbar in ihrer Rolle 
als KV-Flüchtling wohlfühlen. Hier 
sind die Verbandsgremien gefor-
dert, eine einheitliche arbeits-
rechtliche Normierung bei ihren 
Mitgliedern voranzutreiben.

Interview: Judith Reitstätter

KV-Reform (2). In einer Branche im Wandel stehen 
auch für die kaufmännischen Angestellten bei Tages- 
und Wochenzeitungen Veränderungen bevor.

KV Tages- und 
Wochenzeitungen

Alois Freitag ist 
Betriebsratsvorsitzen-
der der Mediaprint, 
Vorsitzender der 
Mediaprint-Konzern-
vertretung und stv. 
Vorsitzender des WB 
Druck/Kommunika-
tion/Papierverarbei-
tung in der GPA-djp
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KV 

Der 26. März 2010 war 
ein historischer Tag für die 
APA-Austria Presse Agen-

tur. An diesem Tag stimmte die 
Belegschaft der Redaktion mit 
großer Mehrheit Einschnitten in 
den Kollektivvertrag für Tages- 
und Wochenzeitungen zu. Das 
war für viele ein schmerzhafter 
Schritt, aber er hatte positive Sei-
ten: Von den rund 180 Redakteu-
rInnen wurden mehr als ein Drit-
tel – die bis dahin als freie Mit-
arbeiterInnen behandelt worden 
waren – nach dem neuen Modell 
angestellt. Zudem liegt das neue 
Modell fi nanziell deutlich über 
den ursprünglichen Vorstellungen 
der APA-Geschäftsführung. Bis 
2012 wird es darüber hinaus in 
der gesamten APA-Gruppe (samt 
Tochterunternehmen) nur noch 
echte freie Dienstverhältnisse 
geben – das bedeutet weitere 
Anstellungen bzw. Richtigstellun-
gen von Dienstverträgen.

Gleiches Recht für alle

Der Betriebsrat der APA-Austria 
Presse Agentur hatte sich seit 

vielen Jahren das Thema „freie 
MitarbeiterInnen“ als Schwer-
punkt gesetzt. Für uns war es 
schwer verständlich, dass eine 
große Gruppe von KollegInnen 
deutlich benachteiligt war – 
sowohl in fi nanzieller als auch in 
arbeitsrechtlicher Hinsicht. Es war 
schwierig, die lukrative Methode, 
die in der gesamten Branche ver-
breitet ist, zu ändern. 

Rechtsprechung

Ein wesentliches Stimulans zur 
Veränderung gab die Rechtspre-
chung in Österreich: Immer häu-
fi ger wurden im Laufe der Jahre 
sogenannte freie Dienstverträge 
von Gerichten als Anstellungs-
verhältnisse festgestellt. Die 
Krankenkassen spürten, dass die 
Beiträge der Freien fehlten und 
prüften vermehrt, ob die lohnab-
hängigen Abgaben korrekt ver-
rechnet wurden. Von Seite des 
Gesetzgebers wurde begonnen, 
die Freien auch für Arbeitslosig-
keit, Krankheit und Pensionszei-
ten besser abzusichern.

APA-Gruppe. Ein neues und solidarisches Modell für die 
Beschäftigten bei der Austria Presse Agentur – und das 
Ende der Umgehungsverträge.

Andrea Tretter und Gregor Hochrieser

Nur noch echte Freie 
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Dienstverhältnisse
richtiggestellt

So kam auch in der APA-Gruppe 
der Zeitpunkt, an dem klar war, 
dass eine Zeitenwende bevor-
stand. Die Mehrzahl der freien 
MitarbeiterInnen war anzustel-
len. Ausgangspunkt der Ver-
handlungen war im Juni 2009 
die Ankündigung der Geschäfts-
führung, einen Teil der Redaktion 
auszugliedern und den Gewerbe-
Kollektivvertrag anzuwenden. 
Darauf hat der Betriebsrat 
Betriebsversammlungen einberu-
fen, mehr als 90 Prozent der Kol-
legInnen gaben uns den Auftrag, 
ihre Ansprüche zu wahren und 
ihr Recht durchzusetzen – notfalls 
auch mit Arbeitskampf.

Mit diesem Auftrag und dem 
starken Druck der Belegschaft 
im Rücken sowie der tatkräftigen 
Unterstützung der GPA-djp ist es 
Betriebsrat und Geschäftsführung 
gelungen, einen Weg zu erarbei-
ten, der 2012 zum Ziel führen 
wird: Alle Dienstverhältnisse in 
der APA-Gruppe werden richtig-
gestellt sein.  
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Wie langwierig und uner-
giebig im Ergebnis 
Kollektivvertragsver-

handlungen sein können, dafür 
ist der Gratiszeitungsbereich 
ein Paradebeispiel. Seit Jahren 
wird hier versucht, mit dem Ver-
band der Regionalmedien ein 
„anderes, aber nicht billigeres“ 
Vertragswerk auf die Welt zu 
bringen.

Die Schwierigkeit dabei: Kauf-
männische Bereiche und der jour-
nalistische sollen hier in einem 
Vertrag festgeschrieben sein. 
Das brachte lange vor allem Pro-
bleme bei der Zustimmung durch 
die Unternehmerseite, wonach 
es überhaupt erst JournalistInnen 
in diesem Bereich gibt. Dass es 
die selbstverständlich auch bei 
den Gratismedien gibt, ist nun 
immerhin außer Streit gestellt. 
Nach dieser Einigung folgte eine 
grundsätzliche Verständigung 
über ein Einstiegsgehalt sowie 

eine Arbeitszeitverkürzung auf 
39 Wochenstunden. Seither sind 
die Verhandlungen aber wieder 
unterbrochen, womit noch viele 
wichtige Punkte eines Kollektiv-
vertrages fehlen (Urlaub, 13. 
und 14. Gehalt, Behandlung von 
Überstunden, um nur einige zu 
nennen).

Grund für die bereits sehr lange 
Unterbrechung der Verhand-
lungen war zuerst der heftige 
Konflikt um einen neuen KV im 
Bereich der Druckereien, wes-
halb sich die Sozialpartner auf 
eine Pause einigten. Diese Pause 
wurde dann von der Gewerk-
schaft verlängert, nachdem sich 
auch in den Bereichen kaufmän-
nische Angestellte und Journalis-
tInnen massive Schwierigkeiten 
rund um dort neu auszuverhan-
delnde KV‘s abzeichneten.

Zuerst sollen jetzt diese beiden 
KV‘s neu verhandelt werden. Erst 

nach einem Abschluss wird über 
die weitere Vorgehensweise im 
Bereich Gratismedien entschie-
den. Das heißt: entweder ein Ein-
gliedern des Gratismediensektors 
in die KV‘s der kaufmännischen 
Angestellten bzw. JournalistInnen 
bei Tages- und Wochenzeitun-
gen oder doch eine Wiederauf-
nahme der Verhandlungen für 
einen eigenständigen KV.

Wichtig in jedem Fall: Die Zahl 
der gewerkschaftlich organisier-
ten KollegInnen und Kollegen 
sollte bis dahin auch bei den 
Gratismedien weiter kräftig stei-
gen. Denn nur auf diese Weise 
kann auch entsprechende Kraft 
hinter die berechtigten Forderun-
gen der Kollegenschaft gebracht 
werden. Gratis darf weder gratis 
arbeiten bedeuten noch – wie 
heute leider gang und gäbe – zu 
ausgesprochen schlechten Bedin-
gungen in prekären Arbeitsver-
hältnissen.  

Eike-Clemens Kullmann

Die unendliche Geschichte
Kollektivvertrag Gratiszeitungen. Da viele Verleger glauben, Gratiszei-
tung hieße auch gratis oder prekär arbeiten, gestalten sich die Verhand-
lungen dieses Kollektivvertrags besonders schwierig.
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Gratismedien

Gratismedien, oftmals 
angesiedelt im Umfeld 
großer Medienhäuser, 

schießen wie die sprichwörtli-
chen Schwammerln aus dem 
Boden – mit ein Grund dafür ist 
wohl auch, dass sich Gratis billig 
produzieren lässt. Die KollegIn-
nen unterliegen in den meisten 
Fällen keinem Kollektivvertrag, 
oder werden mehr oder weniger 
willkürlich und „freiwillig“, wie 
Unternehmer betonen, einem 
branchenfremden Kollektivver-
trag (etwa Gewerbe-KV) zuge-
ordnet und nach Art des Hauses 
eingestuft. Es gilt das freie Spiel 
der Kräfte, in dem Arbeitneh-
merInnen die deutlich schlechte-
ren Karten gezogen haben. Die 

These, besser „irgendein“ KV 
als keiner, ist zwar legitim und 
mit aller Vorsicht auch  sachlich 
begründbar, aber weder für die 
Betroffenen befriedigend noch 
im Sinn der Gewerkschaft. 

Besonders bitter ist die Situation 
für jene KollegInnen, die keinem 
Kollektivvertrag unterliegen. Für 
sie gelten nur der zwar beidsei-
tig unterschriebene, aber meist 
einseitig diktierte, Einzeldienst-
vertrag  und die einschlägigen 
Gesetze. Das bedeutet zum 
Beispiel: kein Rechtsanspruch 
auf  Urlaubs- und Weihnachts-
geld, da dieser ausschließlich in 
Kollektivverträgen verankert ist, 
kurze Kündigungsfristen und vor 

allem keine jährlichen Gehaltser-
höhungen, die bekanntlich von 
den Sozialpartnern ausverhan-
delt werden.  Diese KollegInnen, 
ohnehin meist am unteren Ende 
der Gehaltsskala angesiedelt,  
erleiden dadurch einen deutli-
chen Reallohnverlust – statt mehr 
verdienen sie im Verhältnis von 
Jahr zu Jahr weniger – bei stei-
genden Lebenshaltungskosten! 
Diese Verluste der Arbeitneh-
merInnen steigern im Gegenzug 
die Gewinne  der Unternehmen. 
Diese Situation ist unhaltbar, und 
die Journalistengewerkschaft 
in der GPA-djp wird alle Kräfte 
aufbieten, um im Spiel der Kräfte 
das Gleichgewicht herzustellen. 
 

Kolleginnen und Kollegen bei Gratismedien
ohne Kollektivvertrag erleiden Reallohnverlust.

Ein neuer Eigentümer hat das Traditionsblatt 
„Kärntner Tageszeitung“ gekauft. 

Ute Groß 

Gratis und fast umsonst

Ute Groß

Morgenrot in Kärnten

Die etwa 80 Beschäftigten der 
„Kärntner Tageszeitung“ haben 
bange Zeiten und ein Wechsel-
bad der Gefühle hinter sich: Im 
vergangenen Jahr stand die Tra-
ditionszeitung (1945 als „Neue 
Zeit“ in Klagenfurt von der SPÖ 
gegründet, umbenannt 1965) 
kurz vor der Insolvenz, mit ein 
Grund für die wirtschaftlichen 
Turbulenzen war die Streichung 
der Kärntner Landespresseför-
derung. Mitte Oktober kam die 
erlösende Nachricht für die ver-
unsicherten MitarbeiterInnen, die 
sich im Stillen bereits auf den 
Verlust ihrer Arbeitsplätze ein-
gestellt hatten: Hansjörg Berger, 
Werbe- und Immobilienunterneh-
mer übernahm mit seiner Firma 
BB & Partner die KTZ zu hundert 
Prozent. Davor hatte er bereits 

zehn Prozent gehalten, 45 Pro-
zent teilten sich zu gleichen Tei-
len Chefredakteur Ralf Mosser 
und Geschäftsführer Bernhard 
Wernig, die restlichen 45 Pro-
zent gehörten der SPÖ.

Der neue Eigentümer, mit Gra-
tisblättern und Magazinen kein 
Unbekannter in der Kärntner 
Medienszene, kündigte bei der 
Übernahme an, keine Jobs strei-
chen zu wollen, allerdings wür-
den natürliche Abgänge auch 
nicht mehr nachbesetzt. Zuletzt 
tauchten Spekulationen über eine 
Ausgliederung der Redaktion 
auf – damit wäre der Verlust des 
Tageszeitungs-Kollektivvertrages 
verbunden. Ähnliche Überle-
gungen, Bestrebungen und Akti-
vitäten in diese Richtung gab 

es bereits in mehreren Verlags-
häusern. Gemeinsam mit den 
BetriebsrätInnen sowie breiter 
Unterstützung der Belegschaften 
konnte die Gewerkschaft diese 
Anschläge auf Einkommen, 
Rechtssicherheit, bedeutende 
soziale Rahmenbedingungen 
und damit verbunden auch auf 
die journalistische Freiheit bis 
jetzt erfolgreich bekämpfen. 
Davon wird auch keinen Milli-
meter abgewichen. In welchem 
Haus auch immer versucht wird, 
den einzig für JournalistInnen 
anwendbaren KV zu umgehen, 
wird die Journalistengewerk-
schaft in der GPA-djp zu Gast  – 
und mit Sicherheit kein steinener  
– sein. 



10

Ausgliederungen

Eine sich abzeichnende 
Wirtschaftskrise der Son-
derklasse bot eine ideale 

Kulisse, um ans Eingemachte 
zu gehen: Ein „Content Engine“ 
muss her, mit dem der Journa-
lismus auf einen neuen Pfad 
gebracht und sich die „Presse“ 
in einem fi nan-
ziell schwie-
rigen Umfeld 
b e h a u p t e n 
könne. Unge-
fähr so lautet 
die Kurzfas-
sung der Argu-
mentation, mit der vor gut zwei 
Jahren eine neue Firma unter 
dem Dach der zweitältesten 
Zeitung Österreichs geschaffen 
wurde, um gleich auch Journa-
listInnen auszulagern. Konkret 
bedeutete dies, dass die Kol-
legInnen aus dem Schutz des 
Redaktions-Kollektivver trags 

in den Geltungsbereich des 
Gewerbe-KV‘s gehievt wurden. 
Für den Einzelfall bedeutete dies 
nicht nur eine mittel- bis langfris-
tige Schlechterstellung, sondern 
es war auch ein völlig ande-
rer Zugang zum Journalismus. 
Davon später, zunächst zu den 

verletzten Rechten der KollegIn-
nen. 

Sie mussten vom Betriebsrat 
beim Arbeits- und Sozialgericht 
geltend gemacht werden. „Muss-
ten“ deshalb, weil sechs Monate 
lang sämtliche Versuche des 
Betriebsrats, eine Lösung durch 

Gespräche zu erzielen, verge-
bens waren. Langer Gerichts-
verhandlungen kurzer Sinn: Die 
KollegInnen, deren Dienstver-
hältnisse durch den Arbeitgeber 
aus dem Journalisten-KV in den 
Gewerbe-KV gehievt worden 
sind, befi nden sich nun auch for-

mal wieder 
dort, wo sie 
hingehören: 
Im Verlag und 
im Wirkungs-
bereich des 
Journalist In-
nen-KV‘s. 

Heißt nicht, dass alle Ungerech-
tigkeiten bereinigt werden konn-
ten, nach wie vor sind KollegIn-
nen im falschen KV. Die Groteske 
dabei: Sie waren noch nie dem 
richtigen KV zugeordnet, wes-
halb es ungleich schwieriger ist, 
sie dorthin zu bringen. Grotesk, 

Journalistische Leistungen auszulagern ist ein schlechtes Geschäft: 
Den Preis zahlen nicht nur die einzelnen Betroffenen, sondern auch 
der Journalismus insgesamt. Aber: Auslagerung ist kein Schicksal.

Michael Lohmeyer

Auslagerung ist kein Schicksal

Der Gewerbe-KV kann niemals
den Arbeitsalltag eines

journalistischen Betriebs regeln.
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aber nicht unlösbar, wenn auch 
nicht in diesem Anlauf.

Journalismus ist 
kein Gewerbe

Es geht beim Streit für den richti-
gen KV natürlich ums Geld, aber 
auch darum, dass ausschließ-
lich in diesem Rahmenvertrag 
die passenden Regelungen für 
die Gestaltung der journalisti-
schen Tätigkeit vorhanden sind. 
Der Gewerbe-KV ist für andere 
Berufsgruppen verhandelt und 
kann niemals den Arbeitsalltag 
eines journalistischen Betriebs 
abbilden und regeln.

Und: Mit der Zuordnung von 
JournalistInnen in den Bereich 
des Gewerbes wird diesem 
Berufsstand eine völlig andere 
Wertigkeit verliehen. Liegt es 
für Gewerbetreibende auf der 
Hand, erst einmal danach zu fra-
gen, (ab) wann sich eine Gewer-
betätigkeit denn rechnet, so muss 
es für JournalistInnen unerheblich 
sein, ob Recherche und Veröf-
fentlichung eines Themas dem 
Unternehmen Geld bringen. Klar 
ist, dass journalistische Betriebe 
nur dann erfolgreich sein kön-
nen, wenn sie positiv bilanzieren 
und Geld bringen, aber deswe-
gen ist Journalismus noch lange 
kein Gewerbe und darf keinen 
gewerblichen Denkschemata fol-
gen. Das sind zwei Paar Schuhe. 
Für JournalistInnen ist es oberste 
Aufgabe abzuklären, wie interes-
sant und wie wichtig ein Thema 
ist – für die Zielgruppe, die 
Gesellschaft, die Demokratie … 

Wenn jemand nun der Meinung 
ist, dass Journalismus diesem 
Anspruch zu wenig gerecht wird, 
so muss darüber ernsthaft disku-
tiert werden. Und wird es bereits 
– davon legt nicht zuletzt Nick 
Davies‘ Buch „Flat Earth News“ 
Zeugnis ab. Der britische Guar-
dian-Journalist schildert darin 
die Prozesse, die dazu geführt 
haben, dass in den Redaktionen 
für investigative Recherche immer 
weniger Platz bleibt. Gefragt 
seien einfache, leichtgängige 
Themen. Dies bleibe nicht ohne 

Wechselwirkungen für Gesell-
schaft, Demokratie und wieder 
für den Journalismus – quasi eine 
Katze, die sich in den Schwanz 
beißt.

Kurzfristig zudecken, 
was langfristig
falsch läuft

Auslagerungen sind ein Teil die-
ser Entwicklung und beschleuni-
gen den Prozess. Auslagerungen 
enthalten viele versteckte Kos-
ten, am teuersten kommt dabei 
wohl der Verlust an Vertrauen 
zu stehen. Denn Auslagerungen 
bedeuten auch den einseitigen 
Bruch einer Vereinbarung zwi-
schen Betrieb und Arbeitneh-
merIn: Mitten im Match werden 
die Spielregeln von Grund auf 
geändert. Auslagerungen sind in 
den allermeisten Fällen mit einer 
nachhaltigen Strategie unverein-
bar und sollen kurzfristig verde-
cken, was auf lange Sicht falsch 
läuft. Deshalb sind Betriebsräte 
und GewerkschafterInnen für 
übers Knie gebrochene Auslage-
rungen nicht zu haben. Das als 
Mauern zu brandmarken, wäre 
ein bewusstes Missverständnis. 
Denn es gibt jede Bereitschaft 
und Offenheit, über sinnvolle 
neue Zugänge nachzudenken 
und zu reden.

Wie das konkrete Beispiel in der 
„Presse“ zeigt, sind Auslage-
rungen kein Schicksal, das Rad 

wurde zurückgedreht und es war 
eine Drehung zum besseren. Das 
Verhältnis zwischen Manage-
ment und Belegschaft hat eine 
Belastungsprobe bestanden, 
Brüche sind vermieden worden. 
Darauf kann ein Umgang mitein-
ander aufbauen.  

Ausgliederungen

Im Paragrafen-Dschungel

Wenn Auslagerungen vor der Tür stehen, 
dann hat ein Betriebsrat in jedem Fall Mitspra-
cherecht. Es ist im Arbeitsverfassungsgesetz 
im Rahmen der wirtschaftlichen Mitbestim-
mungsrechte explizit verankert und mit der 
jüngsten ArbVG-Novelle präzisiert worden. 
In Frage kommen in erster Linie die Paragra-
fen 91, 108 und 109. 

Kommt es tatsächlich zu einer unerwünschten 
Auslagerung, dann lohnt es sich, in einigen 
Paragrafen des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (ABGB) zu schmökern, um Anre-
gungen zu finden, die unerwünschten Neben-
wirkungen zu verringern oder auszuschalten. 
Insbesondere empfehlen sich in den Weiten 
des Paragrafendschungels des ABGB des-
sen § 879 (Sittenwidrigkeit) sowie § 1295 
(Schaden durch Rechtsausübung). Anwend-
bar in jedem Fall sind außerdem das Arbeits-
vertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), 
unter Umständen auch das Arbeitskräfteüber-
lassungsgesetz (AÜG) und schließlich das 
Wettbewerbsrecht (UWG). Unerlässlich ist es 
ebenfalls, die betreffenden Kollektivverträge 
gut zu kennen.
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Vorarlberg

Ein schwacher ORF nützt 
niemandem. Am allerwe-
nigsten der gesamten öster-

reichischen Medienlandschaft. 
Was Parteien und von diesen 
entsandte Stiftungsräte sowie 
die ORF-Geschäftsführung seit 
Monaten aufführen, ist eine 
permanente Beschädigung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
Unter Teilnahme auch noch von 
Zeitungsverlegern – nicht zuletzt 
bei der Werdung der ORF-Gesetz-
Änderungen. Mit dem Effekt, 
dass auch im öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk, dem Leitmedium 
des Landes, sozial- und medien-
politisch inakzeptable Vorgangs-
weisen wie (auch rechtlich nicht 
haltbare) Kollektivvertragsfl ucht 
bzw. Ausgliederungen und drasti-
sche Reduktionen journalistischer 

Medienpolitik. Den ORF zu beschädigen ist gefährlich und dumm. 
Was mit dem und im ORF passiert, ist nicht zuletzt auch demokra-
tiepolitisch gefährlich. 

Fritz Wendl

Der ORF gehört dem Publikum

Substanz dramatisch angewach-
sen sind. Auf Kosten und zum 
Schaden des Publikums und der 
ORF-MitarbeiterInnen.

Das einzig Positive der aktuellen 
Entwicklungen ist, dass das erst 
seit 1. Oktober geltende ORF-
Gesetz schon bald wieder geän-
dert werden muss. Nach Meinung 
aller ernsthaften Fachleute wird 
der Verfassungsgerichtshof näm-
lich den anhängigen Beschwer-
den gegen die unsinnige (Fax-)
Wahl von Publikumsräten stattge-
ben. Und dass es dann bei der 
Änderung eines einzigen Para-
grafen bleibt, in Anbetracht, was 
alles in der heimischen Innenpo-
litik mit was allem verknüpft zu 
werden pfl egt, ist wohl kaum zu 
erwarten.

Medienpolitische 
Bankrotterklärung

Und es gibt wahrlich genug 
Änderungsbedarf. „Eine wirt-
schaftlich gesicherte Grundlage 
des ORF als starkes, unabhän-
giges Leitmedium“ des Landes, 
eine völlig neue Konstruktion 
der Aufsichtsgremien des ORF 
und bei einer neuen Medienbe-
hörde auch auf mediale Fach-
kompetenz zu setzen, waren 
im Juni 2009 zentrale Forde-
rungen einer von der GPA-djp 
eingebrachten und vom ÖGB-
Bundeskongress beschlossenen 
Resolution. Ganz in diesem 
Sinn gab es dann u. a. in Stel-
lungnahmen zum Gesetzesent-
wurf detaillierte Vorschläge von 
ÖGB, AK, ORF-Redakteurs- und 

Günther Pichlkostner/First Look/picturedesk.com 
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ORF

Zentralbetriebsrat. All diese For-
derungen sind weiter aufrecht, 
denn im nun geltenden „neuen“ 
ORF-Gesetz ist von alldem nichts 
zu fi nden. Stattdessen wurde der 
ORF ökonomisch sogar noch 
weiter geschwächt und sein 
Online-Angebot auf Wunsch der 
Zeitungsherausgeber amputiert. 
Der ORF-Redakteursrat bezeich-
nete das als „Bankrotterklärung 
sogenannter Medienpolitik“. Der 
ORF-Zentralbetriebsrat befürch-
tet „Folgeschäden für das Unter-
nehmen und seine Belegschaft“, 
der Redakteursrat „unvermeid-
liche Konsequenzen für den 
Umfang und die Qualität der 
Berichterstattung, das Kernge-
schäft des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks“.

Imageschaden

Der ORF gehört aber jedenfalls 
weder der ORF-Geschäftsführung 
noch Politikern. Auch wenn diese 
das nicht glauben wollen. Er ist 
ausschließlich seinem Publikum, 
der demokratischen Öffentlich-
keit verpfl ichtet. Die überwälti-
gende Mehrzahl der ORF-Jour-
nalistInnen agiert dementspre-
chend. Auch wenn es ihnen noch 
so schwer gemacht wird. Das 
Image des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks wird seit Monaten 
arg beschädigt. Der ORF ist 
unübersehbar in einer schlim-
men Krise. „Verursacher sind der 
Gesetzgeber, der Stiftungsrat 
und die Geschäftsführung“, heißt 
es dazu in einer im November 
beschlossenen Resolution des 
ORF-Redakteursausschusses (das 
sind die RedakteurssprecherIn-
nen aus allen Bereichen des 
Unternehmens). Und weiter steht 
in dieser Resolution:  „Aber auch 
in dieser Situation schaffen es 
die ORF-MitarbeiterInnen – nicht 
zuletzt im öffentlich-rechtlichen 
Kernbereich, bei den journalis-
tischen Programmen – Qualität 
und Quoten (noch) auf internati-
onalem Höchstniveau zu halten. 
Engagement und Möglichkeiten 
der ProgrammmacherInnen sind 
allerdings längst an den Gren-
zen der Zumutbarkeit angelangt. 
In den letzten beiden Jahren 

wurde die Belegschaft um rund 
500 MitarbeiterInnen reduziert 
und in den nächsten beiden Jah-
ren soll der Personalstand sogar 
noch um weitere 150 Mitarbei-
terInnen verringert werden. Aus-
schließlich Geschäftsführung und 
Stiftungsräte glauben, dass diese 
Art von ‚Sparkurs‘ ohne Auswir-
kungen auf die Programmqualität 
funktionieren kann.“

„Sparkonzept“ ist 
Zerstörungskonzept

Was der ORF braucht, sind klare, 
strukturelle Entscheidungen, die 
die Konzentration aufs Wesent-
liche garantieren. Ein absurder, 
nach Zufallskriterien und nach 
Rasenmähermethode durchgezo-
gener Personalabbau ist drauf 
und dran, eine nachhaltige, kaum 
mehr wieder gutzumachende 
Beschädigung der Substanz des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
zu verursachen. Ein ORF, der 
aber nicht mehr imstande wäre 
die öffentlich-rechtlichen Kern-
aufgaben tadellos zu erfüllen 
– und es ist fast so weit – hätte 
seine (Gebühren-)Legitimation 
verloren. Ein „Sparkonzept“, das 
das zwangsläufi g mit sich bringt, 
ist kein Reform-, sondern ein 

Zerstörungskonzept. Das müssen 
endlich auch die ORF-Geschäfts-
führung, der ORF-Stiftungsrat 
und der Gesetzgeber akzeptie-
ren und entsprechend handeln.

Im Vorfeld bevorstehender Ände-
rungen des ORF-Gesetzes (und 
der Geschäftsführungsneuwahl) 
erinnerte der ORF-Redakteurs-
rat deshalb die Klubobleute 
aller Parlamentsparteien an 
die wesentlichsten, seit langem 
immer wieder erhobenen Forde-
rungen der ORF-JournalistInnen.

Notwendige 
Gesetzesänderungen

Das ist vor allem die völlige 
Neukonstruktion des ORF-Auf-
sichtsgremiums. Dieses wäre  
analog zu Aufsichtsräten ande-
rer Großunternehmen zu gestal-
ten. Also maximal 12–15 Mit-
glieder, ein Drittel davon Beleg-
schaftsvertreterInnen, entsandt 
vom Konzernbetriebsrat (was 
bei den Ausgliederungs-Ent-
wicklungen des Unternehmens 
längst selbstverständlich sein 
müsste) und vom Redakteursaus-
schuss (auch um der Bedeutung 
des Informationsangebots Rech-
nung zu tragen). Wer warum 
als „Eigentümervertreter“ ins 

Der ORF ist ausschließlich seinem 
Publikum, der demokratischen Öffent-

lichkeit verpfl ichtet.

Forts. Seite 14 
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ORF

Aufsichtsgremium entsandt wird, 
muss öffentlich kontrollierbar 
und nachvollziehbar gemacht 
werden. Für alle KandidatInnen 
ist ein Qualifi kationsnachweis zu 
veröffentlichen. Jedenfalls müs-
sen beim Auswahlmodus Voraus-
setzungen geschaffen werden, 
dass dem ORF-Aufsichtsgremium 
Mitglieder angehören, die per-
sönliche Reputation zu verlieren 
haben und nicht (meist einhellig 
und vorbehaltlos) bloß Fraktions-
vorgaben erfüllen. Auch dürfen 
sie nicht in Geschäftsbeziehun-
gen zum ORF stehen, was im 
Gesetz zu defi nieren ist, da sich 
seit Jahren zeigt, dass Stiftungs-
rätInnen/KuratorInnen nicht in 
der Lage bzw. nicht willens zu 
einer Selbstkontrolle von Unver-
einbarkeiten sind. 

Und es müssten auch die Haupt-
fehler der jüngsten Gesetzesän-
derung korrigiert werden: Das 
heißt, die – auch verfassungs-
rechtlich bedenkliche – Koppe-
lung der teilweisen befristeten 
Gebührenbefreiungsrefundie-
rung an eine weitere „struktu-
relle Reduktion der Personalkos-
ten“ und eine „Reduktion der 
Pro-Kopf-Kosten“ ist aus dem 
Gesetz zu streichen. Ebenso wie 
die – ebenfalls verfassungsrecht-
lich bedenklichen – Amputati-
onen des ORF-online-Angebots 
(siehe Seite 15), nach denen 
die „Berichterstattung nicht 
vertiefend“ sein darf, und die 
Berichterstattung auf den ORF-
Landesstudio-Seiten grotesken 
quantitativen Einschränkungen 
unterworfen ist. 

Und die ORF-JournalistInnen 
verlangen auch abermals – als 
Stärkung der ORF-Unabhängig-
keit –, die im ORF-Redakteurs-
statut fi xierten Anhörungsrechte 
der ORF-JournalistInnen zu 
echten Mitwirkungsrechten zu 

machen. So 
wie es eigent-
lich im Gesetz 
steht: „MIT-
WIRKUNG an 
p e r s o n e l l e n 
und sachlichen 
En t sche idun -
gen, welche 

die journalistischen Mitarbeite-
rInnen betreffen.“ Dazu würde 
z. B. gehören, leitende Journa-
listInnen mit einer deutlichen 
Redakteursversammlungsmehr-
heit abberufen zu können.

Demokratiepolitische 
Notwendigkeit

Abschließend steht im Schreiben 
des ORF-Redakteursrats an die 
Klubobleute: „Ohne neue, ver-
nünftige gesetzliche Rahmenbe-
dingungen wäre auch eine neue 
Geschäftsführung in ihrer Hand-
lungsfähigkeit eingeschränkt, 
weil weiterhin schwer abhängig 
von Stiftungsräten, die vor allem 
die Wünsche der sie entsenden-
den Parteien exekutieren. Die 
ORF-JournalistInnen appellieren 
an Sie, gesetzliche Weichenstel-
lungen nicht ausschließlich aus 
– den ORF zwangsläufi g schädi-
genden – parteipolitischen Inte-
ressen vorzunehmen, sondern 
endlich einen wirklich unabhän-
gigen, starken öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk zu ermöglichen. 
Dieser ist demokratiepolitisch 
unverzichtbar, müsste also 
eigentlich auch jedem/jeder 
Abgeordneten ein ganz beson-
deres Anliegen sein.“

Natürlich hieße das u. a., dass 
endlich auch Parteisekretariate 
erkennen müssten, dass sie kei-
nesfalls davon ausgehen dürfen, 
es stünde ihnen zu, über die 
Besetzung wesentlicher (und 
auch weniger wichtiger) ORF-
Posten zu entscheiden. Das wird 
etlichen PolitikerInnen kaum 
gefallen. Aber – und das sehen 
in persönlichen Gesprächen 
immer häufi ger auch wesentliche 
Parlamentarier so – ein starker, 
wirklich unabhängiger ORF ist 
das beste, demokratiepolitisch 
unverzichtbare Gegengewicht 
zu einer Medienkonzentration, 
die den öffentlichen Diskurs 
lähmt und einer „Medienpoli-
tik“, die vorwiegend aus der 
Vergabe öffentlicher Inserate 
(und damit von viel Steuergeld) 
an Medien, die Ausländer- und 
EU-Feindlichkeit und Politikver-
drossenheit fördern besteht. 

Der Wirtschaftsbereich
ORF und Töchter in der GPA-djp

Seit einem Dreivierteljahr gibt es in der GPA-
djp den neuen Wirtschaftsbereich ORF und 
Töchter (WB 26). Damit wird, wie GPA-djp-
Vorsitzender Wolfgang Katzian sagte,  „der 
– nicht zuletzt auch demokratiepolitischen – 
besonderen Bedeutung des ORF und seiner 
Töchter Rechnung getragen“. 

An einer Direktwahl des WB-Bundesaus-
schusses beteiligten sich 40 Prozent der in 
der GPA-djp organisierten MitarbeiterIn-
nen des ORF-Konzerns. Zum Vorsitzenden 
des neuen Wirtschaftsbereichs wählte der 
Bundesausschuss ORF-Redakteursratsvorsit-
zenden Fritz Wendl. Als StellvertreterInnen 
wurden die ORF-Enterprise-Betriebsratsvor-
sitzende Eva-Maria Hinterwirth und ORF-
Zentralbetriebsratsobmann Gerhard Moser 
gewählt. 

Weitere Bundes ausschussmitglieder:

•  Nadja Igler, orf.at-Redaktion/Betriebsrä-
tin

•  Stefan Jung, FS-Magazine/Zentral-
betriebsrat

•  Dieter Bornemann, ZIB/Redakteursrat
•  Franz Ruedl, ORF Salzburg/Zentralbe-

triebsrat
•  Eva Ziegler, ORF OÖ/Redakteursrätin
•  Christiana Jankovics, ZIB/Zentralbetriebs-

rätin
•  Sabine Schinhan, Enterprise Redaktion/

Redakteurssprecherin 
•  Elisabeth Zimmermann, Ö1 Kultur/

Betriebsrätin
•  Gaba Mayr, Enterprise Co KG/Betriebs-

rätin

Ein starker unabhängiger ORF
 ist das beste und demokratiepolitisch

unverzichtbare Gegengewicht
zu einer Medienkonzentration.
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Ein Lehrstück
ORF-Gesetz. Besonders groteske und teilweise auch rechtlich 
kaum haltbare Regelungen des neuen ORF-Gesetzes betreffen 
das öffentlich-rechtliche Onlineangebot.

Die ORF-Onlineberichter-
stattung darf seit 1. Okto-
ber 2010 „nicht vertie-

fend“ sein, „nicht nach Gesamt-
gestaltung und -inhalt dem 
Online-Angebot von Zeitungen 
und Zeitschriften entsprechen“, 
die Berichterstattung auf den 
ORF-Landesstudio-Seiten ist auf 
„8o Tagesmeldungen pro Bun-
desland pro Kalenderwoche“ 
beschränkt, und seinen langjäh-
rigen IT-Kanal futurezone musste 
der ORF überhaupt einstellen. All 
das wünschten sich die Zeitungs-
herausgeber (VÖZ). Die ORF-
Geschäftsführung stimmte dem in 
Verhandlungen mit dem VÖZ – 
für eine weniger gravierende als 
ursprünglich geplante Einschrän-
kung der Onlinewerbung – zu, 
und der Gesetzgeber rührte nicht 
am gemeinsamen „Wunsch“ von 
VÖZ und ORF-Geschäftsführung, 
verabschiedete sich damit quasi 
davon, seine Gesetzgebungs-
aufgaben eigenständig wahrzu-
nehmen. Öffentliche Kritik sowie 
auch Netzinitiativen, die eine 
Weiterführung eines öffentlich-
rechtlichen IT-Kanals forderten, 
blieben erfolglos.

Externer Consulter

Mit dem Einholen von Angeboten 
für den futurezone-Verkauf beauf-
tragte die ORF-Geschäftsführung 
einen externen Consulter. Für die 

JournalistInnen der futurezone 
– Angestellte einer 100-Prozent-
Tochter des ORF – gab der ORF-
Generaldirektor einen Tag vor 
dem Gesetzesbeschluss eine 
Beschäftigungsgarantie ab. Auch 
die bisherigen Inhalte sollten 
innerhalb des ORF.at-Netzwerkes 
weitergeführt werden. 

Die Verkaufsgespräche waren 
vor allem von Nicht-, Des- oder 
Falschinformationen gegenüber 
den Futurezone-MitarbeiterInnen, 
aber auch gegenüber Beleg-
schaftsvertretern gekennzeichnet. 
Den Futurezone-JournalistInnen 
wurde zuerst angeboten, mit dem 
künftigen Besitzer Gespräche 
über einen möglichen Wechsel 
zu führen. Danach kam der Vor-
schlag, für eine Übergangszeit 
von sechs Monaten sowie einen 
Aufschlag auf das bisherige 
Gehalt für den künftigen Käufer 
zu arbeiten. Dass der Käufer der 
Kurier sein werde, kristallisierte 
sich erst Mitte September her-
aus.

Geheimniskrämerei

Unterschrieben wurde der Kauf-
vertrag erst Wochen nach der 
Übernahme und der genaue 
Vertragsinhalt wurde von der 
ORF-Geschäftsführung als gro-
ßes Geheimnis behandelt, z. B. 
allen Gremien der Online-Tochter 

– einschließlich deren Aufsichts-
rat – vorenthalten. Der neue 
Eigentümer – eine eigenständige 
GmbH und 100-Prozent-Tochter 
der Kurier-Tochter Telekurier – 
startete jedenfalls im Design von 
futurezone.ORF.at, und auch ein 
Teil der vor dem 1. Oktober im 
Rahmen des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags für den ORF erstellten 
Geschichten wurden von future-
zone.at „übernommen“. Von der 
Web-Adresse futurezone.ORF.
at wird ohne jeglichen Hinweis 
auf das kommerzielle Angebot 
umgeleitet. 

Juristen prüfen
Journalistisches

Bestehende ORF-Angebote 
werden von der neuen Medien-
behörde (übrigens per Gesetz 
ausschließlich Juristen, medialer 
Sachverstand ist im Gesetz nicht 
vorgesehen) derzeit einer „fach-
männischen“ Angebotsprüfung 
unterzogen. U. a. auf „Zeitungs-
ähnlichkeit“ überprüft …

Die Onlinebeschränkungen im 
ORF-Gesetz sind ein Lehrstück: 
Wenn es um Geschäftsinteressen 
geht, können die Unterschiede 
zwischen öffentlich-rechtlich und 
kommerziell ganz rasch zum Ver-
schwinden gebracht werden.  
 
 Red.

ORF
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Die Branche der privaten 
TV-Sender ist in Österreich 
nach wie vor relativ jung 

und äußerst heterogen. Viele 
kleine Betreiber, die mit einigen 

wenigen AllrounderInnen als 
MitarbeiterInnen auskommen, 
stehen einigen, rasch wachsen-
den privaten TV-Sendern wie 
ATV oder Puls 4 gegenüber, die 
SpezialistInnen beschäftigen und 
eine klare Arbeitsteilung zwi-
schen kaufmännischem und jour-
nalistischem Personal kennen.

Kurt Raunjak und Bernd Kulterer 

Arbeitsrecht 
goes Privat-TV
Mindeststandards. Private TV-Sender haben in Öster-
reich immer noch keine verbindlichen arbeitsrechtlichen 
Spielregeln. Das Ziel: Ein KV für die Branche.

Umgehungsverträge

Die arbeitsrechtlichen Konfl ikte 
in der Branche wurden in jüngs-
ter Vergangenheit ausschließlich 

auf betrieblicher 
Ebene ausgefoch-
ten. Hier ist vor 
allem der Kampf  
gegen Umge-
hungsverträge zu 
erwähnen, die 
angeblichen freien 
DienstnehmerIn-
nen das Recht auf 

reguläre Anstellung vorenthiel-
ten. Mit Hilfe von Betriebsprü-
fungen durch die Gebietskran-
kenkasse konnten bereits einige 
schöne Erfolge verbucht werden, 
die dazu führten, dass z. B. bei 
Puls 4 die Anzahl der Angestell-
ten innerhalb kürzester Zeit mas-
siv anstieg.

Arbeitsrechtliche Spielregeln 
und Mindeststandards in der 
Entlohnung werden bis heute 
entweder in Betriebsvereinba-
rungen festgeschrieben oder 
durch Anwendung von (bran-
chenfremden) Kollektivverträgen 
wie dem Handels-KV festgelegt. 
Insgesamt führte das zu sehr 
unterschiedlichen Standards in 
den Betrieben. Sowohl bei der 
Arbeitszeit als auch bei den Min-
destgehältern kennt die Branche 
eine große Bandbreite, die es 
ihren MitarbeiterInnen schwer 
macht einzuschätzen, inwieweit 
ihr persönliches Arbeitsverhält-
nis als „branchenüblich“ bzw. 
„gerecht“ einzustufen ist. Aller-
dings ist dieser Status quo auch 
für die Betreiber der TV-Sender 
unbefriedigend, weil er wett-
bewerbsverzerrend wirkt und 
erhebliche Rechtsunsicherheiten 
zur Folge hat.

Mindeststandards
festlegen

Die GPA-djp hat sich gemeinsam 
mit den Betriebsräten von Puls 4, 
ATV und web24 das Ziel gesetzt, 
diese Lücke in der Kollektivver-
tragslandschaft Österreichs zu 
schließen, und in Verhandlun-
gen mit den Arbeitgebern der 
Branche und der WKO Mindest-
standards für private TV-Sender 
in Österreich festzulegen. Das 
Engagement der Beschäftigten 
und die Qualität der Programme 
werden nur dann dauerhaft gesi-
chert sein, wenn ein Mindestmaß 
an kollektiver Rechtssicherheit 
und arbeitsrechtlicher Perspek-
tive gegeben ist.

Seit Herbst 2010 fi nden regel-
mäßig Verhandlungsrunden 
zwischen dem Fachverband 
Telekommunikations- und Rund-
funkunternehmen in der Wirt-
schaftskammer und der GPA-
djp statt. Erste Annäherungen 
konnten bereits erzielt werden. 
Es gibt aber auch Differenzen, 
vor allem aufgrund der Hetero-
genität der Branche, obwohl 
die Gespräche bis jetzt in einer 
sachlichen und konstruktiven 
Atmosphäre stattfanden. 

Die Branche benötigt ein Mindestmaß 
an kollektiver Rechtssicherheit und 

arbeitsrechtlicher Perspektiven.
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In Österreich ist die Europäische 
Menschenrechtskonvention 
und damit auch deren Artikel 

10, „Freiheit der Meinungsäu-
ßerung“, unmittelbar geltendes 
Verfassungsrecht. Trotzdem 
wurde vom Menschenrechtsge-
richtshof (EGMR) nur die Türkei 
wegen einer Verletzung des Art. 
10 öfter verurteilt als Österreich. 
Die Rechtslage ist das eine, die 
Praxis der Justiz offenbar viel 
zu oft etwas ganz anderes. Das 
zeigte sich auch wieder bei den 
Versuchen Rohmaterial einer 
„Am Schauplatz“-Sendung zu 
beschlagnahmen.

Urteil eindeutig

Umso wichtiger war, dass der 
Oberste Gerichtshof schließlich 
eindeutig urteilte: „Sicherstellung 
von einem Medium recherchier-
ten Materials stellt einen Eingriff 
in das Grundrecht auf Freiheit 
der Meinungsäußerung nach 
Art. 10 Abs. 1 MRK dar, ist doch 
der Schutz der Vertraulichkeit 
journalistischer Quellen eine der 
Grundbedingungen der Presse-
freiheit und bildet somit einen 
wesentlichen Bestandteil der 
konventionsrechtlichen Garantie. 
Ohne solchen Schutz könnten 
Quellen abgeschreckt werden, 
Medien dabei zu unterstützen, 
die Öffentlichkeit über Angele-
genheiten von öffentlichem Inte-
resse zu informieren (‚chilling 
effect‘). Dies könnte zur Folge 
haben, dass die lebenswichtige 
öffentliche Funktion der Medien 
als ‚Wachhund‘ (‚public watch-
dog‘) beeinträchtigt und ihre 

Fähigkeit, präzise und verläss-
liche Informationen zu bieten, 
nachteilig berührt werden.“

Medienfreiheit

Der Vorsitzende des GPA-djp-
Wirtschaftsbereichs Medien/Jour-
nalistInnen), Franz C. Bauer, kom-
mentierte dieses Urteil als „bahn-
brechend für die Meinungsfreiheit 
in diesem Land und eine erfreuli-
che Präzisierung des Redaktions-
geheimnisses“, und der Vorsit-
zende des WB ORF und Töchter, 
ORF-Redakteursratsvorsitzender 
Fritz Wendl, sprach von einer 
„überaus wichtigen, eindeutigen 
Stärkung der Medienfreiheit“, 
erinnerte, dass die ORF-Journalis-
tInnen sich von Anfang an vehe-
ment gegen die Herausgabe von 
Rohmaterial gewehrt hatten und 
sagte: „Das müssen nun endlich 
auch jene (u. a. PolitikerInnen und 
ORF-Stiftungsräte) akzeptieren, 
die unter viel Aufplusterungen für 
eine Herausgabe des Rohmateri-
als eingetreten sind.“
 
So wichtig dieses OGH-Urteil für 
die Medienlandschaft Österreichs 
ist, bleibt trotzdem noch einiges 
offen: So ist gesetzlich zu fi xieren, 
dass das Redaktionsgeheimnis 
auch dann gilt, wenn Journalis-
tInnen zu Beschuldigten gemacht 
werden. Immerhin betonte der 
EGMR in einem Grundsatzurteil 
ausdrücklich, dass es sich beim 
Recht von JournalistInnen, Quel-
len nicht zu nennen, nicht um 
ein Privileg handelt, sondern das 
Recht auf Quellenschutz Teil der 
Informationsfreiheit ist.  

Fritz Wendl und Franz C. Bauer 

Gute Theorie, 
schlechte Justizpraxis
Redaktionsgeheimnis. Das Recht auf Quellenschutz 
ist Teil der Informationsfreiheit, bestätigte der 
Oberste Gerichtshof, Eingriffe sind rechtswidrig.
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Pressefreiheit

The European Federation 
of Journalists, EFJ, with 
member unions and affi li-

ates in more than 30 countries 
in Europe, and representing 
260.000 journalists, has been 
very busy in recent months 
defending the fundamental right 
of freedom of press which, a 
few years ago, had only been 
on the agenda of its internatio-
nal umbrella organisation, the 
IFJ, but not its European group. 
The EFJ worked in cooperation 
with the Council of Europe in the 
fi ght to protect journalists’ sour-
ces and to improve the legal 
environment throughout Europe. 

Freedom of press
in danger

Especially in the face of war and 
terrorism, attacks on the freedom 
of press throughout Europe have 
increased. As a result, the EFJ is 
also fi ghting against the EU data 
retention directive and asking 
for an exemption for journalists 
and their sources. The EFJ was 
able to infl uence the fi nal decla-
ration on the freedom of press 
and anti-terrorism in Reykjavik, 
Iceland in May 2009. Howe-
ver, the EFJ is still demanding 

Arne König

Journalism as a public good 
Media legislation. Attacks on the freedom of press throughout 
Europe have increased and there is a trend towards a more 
authoritarian view of journalism and information.

its implementation by Council 
of Europe member states. It was 
recommended they check their 
legislations on a yearly basis 
from the point of view of freedom 
of speech and freedom of press, 
and move towards more open-
ness. On September 11 of this 
year, the European and Interna-
tional Federations of Journalists 
will hold a major seminar in Brus-
sels to discuss with stakeholders 
and EU institutions the worrying 
state of freedom of press as a 
result of anti-terror legislation 
and measures taken in connec-
tion with fi ghting terror

Hungarian media law

Sensationalism and reduced 
quality in the media has been 
used by some governments to 
in troduce very authoritarian 
legislation. The new media law, 
which took effect on January 1 
of this year in Hungary, is an 
extreme example of this. This law 
allows the Hungarian govern-
ment the right to edit the Hun-
garian media. The new Media 
Council can fi ne media organi-
sations and individuals who are 
not following the rules. Accor-
ding to the new legislation, the 
Media Council is allowed access 

to documents before publication, 
and journalists are obligated to 
disclose their sources for the sake 
of “national security” or the “pro-
tection of public order”. 

The law in Hungary has met a lot 
of resistance in Europe. It must be 
made clear that a country such 
as Hungary, which is currently 
running in the EU Presidency and 
therefore representing the EU, 
which is based on the fundamen-
tal right to free information for 
its citizens, cannot be allowed 
to continue implementing legis-
lation which supports quite the 
opposite. For this reason the EFJ 
is working on this matter on all 
levels.

EU commissioner Nelly Kroes, 
responsible for digital Europe, 
and commissioner Viviane 
Reding, responsible for freedom 
and our rights as individuals, met 
with the EFJ and all agreed that 
the problems in Europe concer-
ning freedom of press are quite 
alarming. It is not only in cen-
tral and eastern Europe that we 
now see a trend towards a more 
authoritarian view on journalism 
and information, but it seems to 
be the most problematic area 
currently. 
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European Parliament Green 
Deputies hold up posters with 

the word ‚Censored‘ during 
the presentation of Hungarian 

Prime Minister Viktor Orban 
at the European Parliament in 

Strasbourg, 19 January 2011. 
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Presserat

Franz C. Bauer 

Selbstregulierung oder Zensur
Medienbehörde. Der neue Presserat bietet die Chance, 
obrigkeitliche Medienkontrolle zu verhindern.

Medien stellen eine wich-
tige Kontrollinstanz in 
jeder Demokratie dar 

und üben dadurch Macht aus. 
Auch die Möglichkeit, durch 
Auswahl und Gewichtung von 
Meldungen sowie das Verfassen 
von Kommentaren, die öffentli-
che Meinung zu beeinflussen, 
bedeutet Macht.“ Diese Sätze 
würde vermutlich jeder vernünf-
tige Mensch unterschreiben. Und 
wie steht’s mit dem folgenden 
Satz: „Macht braucht Kontrolle“? 
Darüber gibt’s wohl auch keine 
Diskussion. Wer also soll die 
Medien kontrollieren? Eine heikle 
Frage, für die es grundsätzlich 
zwei Antworten gibt: Entweder 
eine externe Instanz oder eine 
„interne“ Instanz der Selbstkon-
trolle. 

Zensur in Ungarn

Grundsätzlich gibt es für und 
gegen beide Lösungen Argu-
mente. Jüngste Erfahrungen 
zeigen aber: Bei einer exter-
nen Kontrolle durch sogenannte 
„unabhängige“, aber staatlich 
eingesetzte Medienbehörden  
droht, wie das Beispiel Ungarn 
zeigt, Zensur. Dort hat die Regie-
rung Orban eine den Statuten 

nach unabhängige, aber poli-
tisch besetzte Medienbehörde 
installiert, die bereits erste Bei-
spiele für Zensur lieferte.

Presserat in Österreich

In zahlreichen „westlichen“  
Staaten existiert daher eine Ins-
tanz der Selbstregulierung. Nach 
rund achtjähriger Pause hat nun 
auch Österreich wieder eine sol-
che: den österreichischen Pres-
serat (www.presserat.at). Der 
Wiedergründung gingen lang-
wierige Verhandlungen zwischen 
der Journalistengewerkschaft in 
der GPA-djp und dem Verband 
der österreichischen  Zeitungen 
(VÖZ) voran. Als organisatori-
sche Plattform für den Presserat 
fungiert ein Trägerverein, in dem 
die Journalistengewerkschaft in 
der GPA-djp, der VÖZ, der Ver-
band der Regionalmedien, der 
Presseclub Concordia und der 
Verein der Chefredakteure vertre-
ten sind. Damit ist die größtmög-
liche Breite, Verankerung in der 
Branche und die demokratische 
Legitimierung gewährleistet. Die 
operativen Einheiten bilden zwei 
Senate, in denen je sechs Jour-
nalistInnen gemeinsam mit einem 
Juristen die konkreten Fälle 

behandeln. Eine Ombudsstelle 
versucht vorab, Einigungen her-
beizuführen und leitet die Fälle 
bei Bedarf weiter. 

Selbstregulierung

Aus Sicht der JournalistInnen 
besteht damit die Chance, die 
Errichtung einer „obrigkeitli-
chen“ Kontrollinstanz – wie sie in 
der presseratslosen Zeit von meh-
reren Politikern gefordert wur-
den – zu vermeiden. In einigen 
Monaten soll es auf Basis der 
bisherigen Erfahrungen zu einer 
Evaluierung und nötigenfalls 
Nachjustierung der Statuten und 
Verfahrensordnung kommen. Die 
Möglichkeit, sich den Sprüchen 
des Presserats zu unterwerfen, 
haben selbstverständlich auch 
jene Medien, die nicht Mitglieder 
einer der Trägerorganisationen 
sind. Die Verantwortung, hier 
eine breite Akzeptanz zu schaf-
fen, liegt nun bei allen Medien. 
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Stipendium

Judith Reitstätter 

Hol Dir Dein Geld fürs Praktikum!

Ob Pfl ichtpraktika im 
Rahmen diverser Stu-
dienordnungen oder 

freiwillige Schnupperstunden in 
einer Redaktion – die Motivatio-
nen dazu sind vielfältig, gemein-
sam ist ihnen meistens eines:  
geringe bis gänzlich fehlende 
Entlohnung.

Berufswunsch JournalistIn? Volontariate und Praktika gelten 
nach wie vor als Einstieg in den Beruf.

Infos

Broschüre (2010/11):
Wege in den Journalismus
Nebenjob. Ferienjob. Praktika. Volontariat

Studie (2008): Kuli, Taschen-
geld, Händedruck und tschüss?
PraktikantInnen in österreichischen Medien-
unternehmen.

Gratis-Download auf: 
www.journalistengewerkschaft.at

AnsprechpartnerInnen:
Judith Reitstätter: judith.reitstaetter@gpa-djp.at 
Bernd Kulterer: bernd.kulterer@gpa-djp.at

Für einige Medienbereiche gibt 
es jedoch Richtlinien und klare 
Bestimmungen. So zahlt beispiels-
weise der ORF aufgrund interner 
Vereinbarungen zwischen 600 
und 1.300 Euro pro Monat. 
Kollektivvertragliche Regelungen 
bestehen für Tages- und Wochen-
zeitungen. Hier werden 547,24 
Euro pro Monat für journalisti-
sche Praktika ausbezahlt. 

Für den privaten Rundfunk, 
Online-Medien, Gratiszeitun-
gen sowie Fachzeitschriften 
fehlen diesbezügliche Mindest-
standards (noch) gänzlich. Und 
trotz Rechtsanspruch wird bei 
Tages- und Wochenzeitungen 
leider auch geschummelt. Verle-
gerInnen kennen die Regelung 
nicht, tarnen Volontariate als 
Workshops und versuchen, die 
Entlohnung gegen die Ehre, die 
Arbeit für das jeweilige Medium 
im Lebenslauf erwähnen zu dür-
fen, einzutauschen.

Um angehenden JournalistInnen 
den Berufseinstieg zu erleich-
tern, vergibt die Österreichische 
Gesellschaft für Publizistik und 
Medienforschung (GESPU) Sti-
pendien für journalistische Prak-
tikantInnen. Die Stipendienhöhe 

liegt derzeit bei 547,24 Euro 
pro Monat. Gefördert werden 
Praktika bis zum Ausmaß von 
zwei bis drei Monaten. 

Ein Stipendienantrag kann bei 
Mag. Judith Reitstätter oder Bernd 
Kulterer eingereicht werden 
(judith.reitstaetter@gpa-djp.at 
oder bernd.kulterer@gpa-djp.at). 
Das dafür notwendige Datenblatt 
schicken wir gerne zu und sollte 
folgendes enthalten:

• Ausmaß des Praktikums
• Unternehmensname
• Journalistischer Werdegang
•  Falls vorhanden universitärer 

Werdegang
•  Bestätigung des Unternehmens, 

dass journalistisch gearbeitet 
und dafür von Unternehmens-
seite kein Geld bezahlt wurde

• Kontodaten

1980 als eigenständiger Verein 
der Journalistengewerkschaft 
gegründet, hilft die GESPU auch 
bei der Vermittlung von Prakti-
kumsplätzen in Medienbetrieben. 
Darüber hinaus veranstaltet sie 
Fortbildungsseminare, Vorträge 
für berufstätige JournalistInnen 
und initiiert bzw. kofi nanziert 
facheinschlägige Studien.  

Foto: track5, istock.com
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Studie

Der österreichische Jour-
nalismus ist nach wie vor 
ein zu rund 2/3 männlich 

dominierter Beruf. Verglichen mit 
früheren Untersuchungen hat sich 
allerdings der Frauenanteil lang-
sam, aber stetig erhöht. Trotz 
starker Auffächerung des Berufs-
feldes fi ndet Journalismus nach 
wie vor überwiegend in den 
Printmedien statt, für mehr als die 
Hälfte aller BerufseinsteigerInnen 
sind sie die erste Station. Wer 
unter den Bedingungen eines 
journalistischen Branchen-KV 
arbeitet, verdient monatlich im 
Schnitt 500 Euro mehr als jene 
ohne einen solchen. Freie – 
immerhin rund 45 Prozent der 
Berufsgruppe – liegen nochmals 
um 500 Euro darunter. Die bes-
ten Durchschnittsgehälter ver-
dient man bei ORF und Tages-
zeitungen, die geringsten beim 
privaten Hörfunk.

Studie zu
Medienkarrieren

Das sind wesentliche Ergebnisse 
der Studie „Medienkarrieren im 
Umbruch“ (Roman Hummel und 
Susanne Kirchhoff, Kommunikati-
onswissenschaft, Universität Salz-
burg), die 2009/10 fi nanziert 

Roman Hummel 

Medien-
karrieren

im

von der Kommunikationsbehörde 
Austria (KommAustria) und der 
Österreichischen Gesellschaft für 
Publizistik und Medienforschung 
(GESPU), mit einem Beitrag der 
GPA-djp, durchgeführt wurde. 
Die Untersuchung basiert auf 
einer schriftlichen Befragung 
unter über 300 Gewerkschafts-
mitgliedern sowie auf 53 qualita-
tiven Leitfadeninterviews.

Praktika, Volontariate und freie 
Mitarbeit werden von den Aus-
kunftspersonen als Königsweg in 
den Journalismus genannt. Dabei 
ist man sich aber auch der damit 
einhergehenden Prekarisierung 
bewusst: Die fi nanzielle Situation 
von BerufseinsteigerInnen wird 
überwiegend als problematisch 
gesehen. Generell ist ökonomi-
scher Druck spürbar, der sich für 
die Befragten vor allem in erhöh-
ter Arbeitsbelastung durch Perso-
nalreduktion in den Redaktionen 
darstellt.

Berufsfeld 
Journalismus

Die Stärke eines Berufsfeldes 
ist Voraussetzung dafür, die 
Spielregeln einer Branche auto-
nom gestalten zu können. Die 

Erfüllung der gesellschaftlichen 
Funktionen des Journalismus 
hängt nicht zuletzt davon ab, 
inwieweit Berufsidentität und 
Berufsautonomie aufrechterhal-
ten werden können. Indikator für 
die Stärke des journalistischen 
Feldes ist das weitgehend einheit-
liche Rollenselbstverständnis und 
die tägliche Praxis: 3/5 eines 
durchschnittlichen Arbeitstages 
werden für „klassische“ journalis-
tische Tätigkeiten verwendet. Die 

geringe Bedeutung berufsspezifi -
scher Bildung für journalistische 
Karrieren, wie sie in der Studie 
ihren Niederschlag fi ndet, muss 
andererseits als „Sollbruchstelle“ 
journalistischer Berufsidentität 
angesehen werden. Ein weite-
rer Problembereich ist die starke 
Einkommenssegmentierung, die 
nicht in erster Linie vom Lebens-
zyklus abhängt, sondern von 
Sub-Branchen, Arbeitsverhältnis 
und Geschlecht bestimmt ist.  

Die fi nanzielle Situation von 
BerufseinsteigerInnen wird 
als problematisch gesehen.

Um
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Untersuchung. Die Ergebnisse einer Studie zeichnen die 
Veränderungen des Berufsfeldes Journalismus nach.

Foto: RRF - Fotolia.com
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Leistungen und Honorarerhöhungen mit 
Gewerkschaft

ohne
Gewerkschaft

Jährliche Gehaltserhöhungen 
(nur durch Kollektivvertrag geregelt, kein Gesetz) JA NEIN

Gesamtvertretung für freie Mitarbeiter JA NEIN

Urlaubs- und Weihnachtsgeld (kein Gesetz) JA NEIN

Jubiläumsgelder (KV-abhängig, KEIN Gesetz) JA NEIN

Freie Tage bei Geburt und Übersiedelung (KV-abhängig) JA NEIN

Kostenlose Ausgabe des Kollektivvertrages JA NEIN

Kostenlose Beratung in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen JA NEIN

Kostenloser Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Streitfällen JA NEIN

Kostenlose Vertretung vor dem Arbeitsgericht JA NEIN

Berufshaftpflichtversicherung bis 75.000 Euro JA NEIN

Berufsrechtsschutzversicherung bis 15.000 Euro JA NEIN

Gewerkschaftliche Arbeitslosenunterstützung JA NEIN

Kursunterstützung einer nebenberuflichen abgeschlossenen Ausbildung JA NEIN

GPA-djp-Card Ermäßigungen bei kulturellen Veranstaltungen JA NEIN

Berufsspezifische Beratungen für Menschen in
atypischen Beschäftigungsverhältnissen JA NEIN

Kostenlose Mitgliederzeitschrift „KOMPETENZ“ JA NEIN

Streikunterstützung JA NEIN

Invaliditätsversicherung JA NEIN

Ablebensversicherung JA NEIN

Spitaltaggeld bei Freizeit- und Berufsunfällen JA NEIN

Diese 20 Vorteile kannst du über Nacht verlieren! NEIN JA

20 GUTE GRÜNDE
GEWERKSCHAFTSMITGLIED ZU SEIN!
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